
26.02.2015

Alex  Hansmann

Berliner Str. 67

58135  Hagen

Herr  

Beendigung Ihres Schulverhältnisses

Sehr geehrte(r) Herr  Hansmann,

gemäß §47 (8) des Schulgesetzes NRW endet das Schulverhältnis eines nicht 
schulpflichtigen Schülers, wenn dieser trotz schriftlicher Abmahnung ununterbrochen 20 
Unterrichtstage unentschuldigt fehlt.

Dieser Fall ist bei Ihnen eingetreten. Weder haben Sie sich bis zum gesetzten Termin 
gemeldet bzw. ein Attest für die Fehlzeiten eingereicht, noch haben Sie seit diesem 
Termin wieder regelmäßig am Unterricht teilgenommen. Ihr Schulverhältnis ist damit 
beendet. Da Sie am 17.02.2015 das letzte mal am Unterricht teilgenommen haben, sind 
Sie ab dem 17.02.2015 nicht mehr Studierende/r unseres Kollegs.

Wir werden die Beendigung Ihres Schulverhältnisses zum 17.02.2015 dem Amt für 
Ausbildungsförderung mitteilen.

Entliehene Bücher bitten wir innerhalb von 14 Tagen zurückzugeben. Andernfalls 
müssten wir das Rechtsamt der Stadt Hagen unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag:

(Sekretariat) 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. 
Der Widerspruch ist beim Rahel-Varnhagen-Kolleg der Stadt , Eugen Richter Strasse 77-79, 58089 Hagen 
schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen.

Hagen


